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STADT KALKAR 
 

 

Bebauungsplan Nr. 078 „Freizeitpark Wunderland – Erweiterung“ 
 

 

Teil A 
Auswertung der Anregungen aus den frühzeitigen Beteiligungsver-

fahren gem § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Die Auswertung der Anregungen aus den frühzeitigen Beteiligungsverfahren wurden be-

reits in der Sitzung des Rates der Stadt Kalkar vom 15.05.2012 vorgenommen und ab-

gewogen. Zur besseren Übersicht sind diese hier mit aufgeführt. 

 

 

A.1 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange 
 

Behördliche Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus der frühzeitigen Be-

hördenbeteiligung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

 

Nr. 
Behörde /  
Träger öffentlicher Belange 

Ort Datum 

1 Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein Duisburg 17.06.2014 

2 LVR – Amt f. Bodendenkmalpflege im Rheinland Bonn 04.07.2014 

3 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 

Düsseldorf 04.07.2014 

4 Kreisverwaltung Kleve Kleve 08.07.2014 

5 Niederrheinische Industrie- und Handelskammer 
Duisburg 

Duisburg 14.07.2014 

6 Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau 
und Energie 

Arnsberg 14.07.2014 

7 Bezirksregierung Düsseldorf Düsseldorf 18.07.2014 

8 Straßen NRW, Außenstelle Wesel Wesel 18.07.2014 

9 Bezirksregierung Düsseldorf Düsseldorf 28.07.2014 

 
Die Stellungnahmen der Behörden werden seitens der Verwaltung kommentiert und mit 

einer Beschlussvorschlag versehen.  
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1 Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein vom 17.06.2014 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Eine etwaige Errichtung einer solchen Landebrücke ist nicht Gegenstand des vorliegen-
den Bebauungsplans, da das Plangebiet keinen direkten Zugang zum Wasser hat. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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2 LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, vom 
04.07.2014 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Eine entsprechende archäologische Sachverhaltsermittlung wurde in Auftrag gegeben. 
Die Ergebnisse liegen vor und wurden zusammenfassend in den Bebauungsplan über-
nommen. 
Es wurden im Zuge der archäologischen Sachverhaltsermittlung keine Hinweise auf die 
vermutete hochmittelalterliche Hofstelle entdeckt. 
Der LVR hat daraufhin mitgeteilt, dass er eine Erweiterung der Untersuchungsflächen 
nicht für erforderlich halte. Gegen die geplante Bebauung bestünden keine weiteren Be-
denken (E-Mail LVR vom 17.4.2015). 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung wird gefolgt. 
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3 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistu-
gen der Bundeswehr, vom 04.07.2014 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Bauliche Anlagen über 20 m Höhe sind im Plangebiet nicht zulässig. Die maximal zuläs-
sige Gebäudehöhe beträgt 28 m über NHN, entsprechend je nach Lage im Plangebiet 
ca. zwischen 10 - 12 m über Grund. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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4 Kreisverwaltung Kleve vom 08.07.2014 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zur Unteren Landschaftsbehörde 
Die angesprochenen Untersuchungen wurden durchgeführt. Die wesentlichen Ergeb-
nisse wurden im Bebauungsplan berücksichtigt. 
Im Rahmen der Artenschutzprüfung wurden die bekannten Steinkauzreviere bestätigt. 
Durch das beauftragte Büro wurden so genannte CEF-Maßnahmen erarbeitet, durch die 
die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Lebensstätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt werden kann. Die Lage und Ausgestaltung der Maßnah-
men wurde bereits mit der Unteren Landschaftsbehörde abgestimmt. 
 
Zur Unteren Immissionsschutzbehörde 
Das geforderte Schallgutachten wurde erarbeitet. 
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass eine Erweiterung des Freizeitparks mit den 
berücksichtigten Nutzungen schalltechnisch verträglich ist. 
 
Zur Unteren Wasserbehörde 
Die genannten Gutachten, ein Boden- und Versickerungsgutachten und ein Entwässe-
rungskonzept, wurden erstellt und deren Ergebnisse im Bebauungsplan berücksichtigt. 
Da der mittlere Höchstgrundwasserstand die Entwässerung über Versickerungseinrich-
tungen erlaubt, sollen diese im Falle der Parkplatzflächen über die belebte Bodenzone 
in flach angelegte Mulden und durchlässige Befestigungen der Fahrstreifen und Park-
stände erfolgen. Hierbei ist zu beachten, dass für den Oberbau (Tragschichten) nur für 
Wasserschutzzonen geeignete Primärbaustoffe verwendet werden. Die Fahrgassen 
können in Rasenfugenpflaster oder Rasengittersteinen mit entsprechendem Speicher-
volumen im Unterbau mit Entwässerung über belebte Bodenzonen angelegt werden, die 
Parkstände können in Schotterrasen mit einer Drainageschicht und Ableitung in Mulden 
hergestellt werden. 
Für die Dachfläche soll eine Versickerungsmulde in Form eines Beckens mit Rückhal-
tung und ggf. Überlauf in den Graben erstellt werden. Diese Fläche wird im Bebauungs-
plan überlagernd als Fläche für Entsorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „RV“ für 
Regenwasserversickerung festgesetzt. 
 
Zur Brandschutzdienststelle 
Die Löschwasserversorgung ist gewährleistet. Sie wird über insgesamt sechs städtische 
Unterflurhydranten sowie weitere fünf Feuerlöschbrunnen nach DIM auf dem Gelände 
des bestehenden Freizeitparks sichergestellt. 
Die Entfernung zur nächsten Löschwasserentnahmemöglichkeit beträgt rund 100 m Luft-
linie. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung wird gefolgt. 
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5 Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg, 
vom 14.07.2014 

 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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6 Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie, 
vom 14.07.2014: 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ein entsprechender Hinweis befindet sich auf der Planzeichnung. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung wird gefolgt. 
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7 Bezirksregierung Düsseldorf, E-Mail vom 18.07.2014 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu den Belangen des Luftverkehrs 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Da weite Teile der Planfläche ausschließlich für Freiluftveranstaltungen genutzt werden, 
die auch heute schon dort stattfinden, ist davon auszugehen, dass auch weiterhin po-
tenzielle Notlandeflächen erhalten bleiben. 
 
Zu den Belangen des Gewässerschutzes 
Die relevanten Vorschriften zur Überschwemmungsthematik werden befolgt. Entspre-
chende Hinweise und Ausführungen werden in die Planzeichnung sowie die Begründung 
aufgenommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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8 Straßen NRW, vom 18.07.2014 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Eine weitere Anbindung an die Landesstraße ist derzeit nicht geplant. Die Zufahrt ins 
Plangebiet erfolgt über die Hauptzufahrt in den Freizeitpark. 
Das geforderte Planzeichen für Bereiche ohne Zufahrt wird eingefügt. 
Der Anregung nach Einfriedung entlang der Straße wird gefolgt. Dies betrifft aber nicht 
die Ebene der Bauleitplanung, sondern die nachfolgende Genehmigungsebene. 
Der Bitte um nachrichtliche Darstellung der Verbotszone kann nachgekommen werden. 
Deren Einhaltung wiederum betrifft ebenfalls die nachgelagerten Planungsebenen. 
Die Zuführung von Oberflächenwasser auf das Straßengrundstück wird im Zuge der vor-
liegenden Bauleitplanung nicht vorgesehen. Es handelt sich aber auch hier um eine 
Frage, die außerhalb des Regelungsgegenstands des Bebauungsplans liegt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
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9 Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 33, E-Mail vom 
28.07.2014 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die genannten Flurstücke 173 und 174 wurden aus dem Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans herausgenommen. 
Die Abstandsvorgaben der Deichschutzverordnung werden eingehalten. Hierzu wurde 
eine direkte Abstimmung mit dem Deichverband Xanten-Kleve durchgeführt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung wird gefolgt. 
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A.2 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 

Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen, Hinweise oder Anregungen ab-

gegeben 

 

 

 




